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Betretungs- und Badeverbot im Bereich der Wasserkraftanlagen im Gebiet der
Gemeinde Katlenburg-Lindau in Elvershausen und Katlenburg an der Rhume
und am jeweiligen Mühlengraben
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

wiederholt ist mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises Northeim, der Polizei, den Betrei-
bern der Wasserkraftanlagen im Gemeindegebiet und der Gemeinde Katlenburg-Lindau über Ge-
fahren diskutiert worden, die sich insbesondere durch verbotenes Betreten der Wehr- und Stauan-
lagen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der Rhume und am Mühlengraben in Elvershau-
sen und Katlenburg ergeben können.

Verhindert werden soll nach Auffassung aller genannten Beteiligten auf jeden Fall menschliches
Leid durch schwerwiegende Körperverletzungen, die sich durch zwar verbotene, aber immer wie-
der vorkommende Annäherungen an die Wasserkraftanlagen ergeben können. Die vorhandenen
Verbotsschilder und Absperrungen reichen nach den Beobachtungen in der Vergangenheit oftmals
nicht aus, um zuverlässig das Betreten und Zunahekommen an die Wasserkraftanlagen zu verhin-
dern.

Lebensgefahr besteht insbesondere, wenn unerlaubt Badende den automatisch gesteuerten
Anlagen zu nahe kommen.

Bitte helfen Sie alle mit, das generell bestehende Bade- und Betretungsverbot im Bereich der Was-
serkraft- und Wehranlagen einzuhalten. Lassen Sie uns dafür eintreten, dass Unfälle jeder Art
vermieden werden können. Denken Sie besonders an die Gefahren für Kinder, denen wir zu be-
sonderen Schutzanstrengungen verpflichtet sind!

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung dankt die Gemeinde Katlenburg-Lindau - zugleich im
Namen der oben Erwähnten - im voraus sehr. Diese Bekanntmachung geschieht ausschließlich zur
Schadenvermeidung ohne das Bestehen einer Schadenersatzpflicht der Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Karl-Heinz Hagerodt


